
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/5/19 8Ob12/83,
8Ob54/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1983

Norm

EKHG §9 Abs2 A

StVO §3 B7

StVO §3 Ca

Rechtssatz

Auch bei Anwendung des strengeren Sorgfaltsmaßstab des § 9 Abs 2 EKHG muß der Kraftfahrer nicht damit rechnen,

daß sich Kinder von der Aufsichtsperson losreißen und über die Fahrbahn laufen.

Entscheidungstexte

8 Ob 12/83

Entscheidungstext OGH 19.05.1983 8 Ob 12/83

Veröff: ZVR 1984/150 S 171

8 Ob 54/87

Entscheidungstext OGH 27.08.1987 8 Ob 54/87

Ähnlich; Beisatz: Hier: Bei Erntearbeiten mit Traktoren im Maisfeld ist mit dem Auftauchen anderer Personen

nicht zu rechnen, auch wenn es in der Gegend eine neugierige nicht voll zurechnungsfähige Person gibt, die

umherzustreifen pflegt.

Schlagworte

SW: Auto
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